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UIPRE und der Untergang der iepa-Lügenpresse 
Namen – Storys – Fake News – Staatsanwaltschaften – Handlanger und Beihelfer 
 
Quelle: UIPRE-Director Board – www.uipre-internationalpress.org – Norbert Schreiber 
 

Nachdem sich UIPRE 2011 von den wenigen Personen getrennt hatte, die den internationalen 
Journalistenverband der Elektronik-Journalisten Jahre missbraucht und für sich und ihre teilweise 
sicherheitsdienstlich tätigen Auftraggeber abgeschöpft hatten, verabredeten drei Schweizer und ihr 
in die Schweiz abgesetzter Urkundenfälscher die Bildung eines Syndikats. Sie nannten ihr Syndikat 
iepress/iepa und benutzten dafür als Mantel die Union International de la Presse Electronique und 
die UIPRE-Satzung.  
Anmelder und Owner von www.iepress.org zum 04.03.2012 war Bernhard Krieg. Der gab den Titel 
an den Köln-Rösrather Michael Wilke von Attestor Consulting weiter. Von Wilke wechselte die 
Adresse zum Baseler Ex-Ersatz-Militärattaché und Hongkonger Bullshit Detector Guido Johann. 
Wasser, der daraus zuletzt „IEPA International Electronic Press Association“ als Registrant 
eintragen ließ.  
 

 
Den Titel www.iepa.ch mit im Vergleich zu UIPRE  täuschend ähnlichem Logo hält Michael Wilke 
seit 2012. Wilke betrieb mit Wasser,  
 

- der insbesondere in der EU höchsten Regierungsmitgliedern und Polizeien das Schießen und 
mehr beibrachte,   

- in Köln den IFH B & M-Waffenhandel unterhielt,  
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- via Schweizer Sardec AG bewaffneten Personenschutz und ganze Hubschrauberstaffeln 
anbot und 

- viele andere militärnachrichtendienstliche und geschäftliche Tätigkeiten betrieb, 
ein einträgliches Geschäft.  
 
Wilke unterhält seit 20 Jahren Netzauftritte für Wasser und bestimmte als Vorstand des Kölner 
AKEUR Arbeitskreis EDV und Recht e.V. die diesbezügliche Vereinstätigkeit im deutschen 
Rechtswesen bis zur BeA-Thematik oder Cole-Vorträgen mit. Sein Ex-Vorstandspartner und 
Akeur-Ex-Vorsitzender: Dr. jur Markus Werner, der mit seiner Kanzlei wiederum vor dem LG 
Düsseldorf (vergeblich) die rechtliche Aneignung des UIPRE-Logos für iepa erstreiten wollte  
(Az.: 2a O 265/14) und sich mit der BRAK um die künftige Ausgestaltung elektronischer 
Anwaltspost anlegte.  
Erst 2015 erfuhren die ehemaligen Eigner der CargoLifter AG von UIPRE, wem sie ihre 
Liquidation 2002 wirklich zu verdanken hatten. Der Liquidator-Kreis um Wasser und seine 
Auftraggeber versteckte sich hinter dem Wort „Investor“. Sogar noch heute kursieren historie-
gefälschte Diplom- bzw. Doktorarbeiten über die damalige 300 Mio.-Pleite auf Kosten unzähliger 
kleiner Aktieninhaber. Die militärisch relevanten Entwicklungen von CargoLifter fanden sich 
bereits zwei Jahre später u.a. im Pentagon wieder. 
 
Ziele des iepa-Startup-Syndikats:  
 

- die Verdeckung aller früheren Eingriffe, Straftaten und Selbstbereicherungen,  
- der komplette UIPRE-Identitätsdiebstahl,  
- die Aneignung des gesamten UIPRE-Vermögens und aller Rechte,  
- der Liquidationsversuch von UIPRE am 18.11.2013 in Prag,  
- die reputative und wirtschaftliche Ruinierung der UIPRE-Vertretung als „Nebenprodukt“ 

mit Aktenhilfe und Verteilung faschistisch-rassistischer Parolen vom Bingener Günter 
Zimmermann, 

- die Gewinnung und Ausnutzung „betroffener auftraggebender“ Rechtsbehörden, Ermittler 
und Gerichte   

- und insbesondere nach Entzug der Presselegitimation bei den Verantwortlichen der 
Diebstahl des internationalen UIPRE-Presseausweises zur Wiedererlangung der Kontrolle 
aller erreichbaren E-Journalisten, Handlanger, Mitläufer und Beihelfer als angeblich 
weltweit einzige Presse-Vereinigung von E-Journalisten. 

 
Zitat der Betrüger, deren „Helfer und Mitglieder“ unter  
http://www.iepa.ch/CMS/wb/pages/de/mitgliederverzeichnis.php und 
http://www.iepa.ch/CMS/wb/pages/de/mitgliederverzeichnis.php?dgp=10 abzurufen sind: 

„Die IEPA ist die einzige weltweit präsente Vereinigung von Elektronik-Fachjournalisten und -

Redakteuren, die hochkarätige Beiträge für die wichtigsten Fachzeitschriften verfassen und den 

Boden für innovative Entwicklungen und neue Produkte bereiten. IEPA-Mitglieder sind damit 

Bindeglieder zwischen der Forschung und Entwicklung, der Produktion, dem Service und den 

Nutzern.“ (verantwortlich zeichneten außer den Gründungsschweizern Wolfram Bangert, Hartmut 
Dernedde, Heinz Grau, Bernhard Krieg, Dieter Neumann, Lothar Starke, Guido Johannes Wasser 
u.a.m.).  

Als aktuelle iepa-Verwaltungsadresse benannte Wasser dem BPatG Bundespatentgericht München 
am 18.07.2019 die St. Alban Anlage 58, CH-4052 Basel. Der als „Gönner“ bezeichnete Förderer 
stellt nach Wasser-Angaben Büro, Mitarbeiter und Tätigkeit sowie sein Postfach seit 2012 
kostenfrei. Tatsächlich existiert iepa dort weder real noch als angebliche Briefkastenadresse für 
deutsche Kriminelle – wie der Baseler STAWA Karl Aschmann von 2012 – 2014 ausführte. Die 
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tatsächliche Adresse des Baseler iepa-Betreibers und Ex-Offiziers der VBS mit dem Zanotelli-
Postfach und die Geschäfte, die das Postfach 4651 nutzen, sind seit 2014 bekannt, während der 
Baseler STAWA-Vertreter K. Aschmann 2019 - diesmal als beschuldigter Beihelfer - eine 
neuerliche Strafanzeige mit Begründung seiner früheren Ermittlungsabweisungen erneut 
zurückgewiesen hat. In einem Fax-Schreiben 2015 an das LG Düsseldorf, in dem Wasser die iepa-
Insolvenz erklärt, steht als Absenderfax die Roland Zanotelli AG. Alle seit 2011 aus UIPRE 
entlassenen iepa-Träger haben nicht erst nach dem am 15.04.2015 in deren Publikationen an die 
Öffentlichkeit und Rechtsvertretungen  die Öffentlichkeit, Gerichte, Staatsanwälte, 
„Scheinmitglieder“ und sonstige Behörden mit Polizeien und Nachrichtendiensten getäusch(t).   

Fake News sind gegen die dort teilweise bekannten abenteuerlichen Lügen-, Diffamierungs- und 
Verdeckungsgeschichten eine grobe Untertreibung.  

Wasser hatte für das BPatGericht eine im Juli 2019 erstmals aufgetauchte Fälschungsfertigung eines 
iepa-Bulletins 1/2015 mit fiktivem Datum 1.08.2015 beigelegt.  Nur Profis und Eingeweihte können 
die fiktive Datenzusammenstellung und die Konfiguration  für das BPatG und das DPMA 
Deutsches Patent- und Markenamt erkennen. Scheinbar handelt es sich ja nur um eine Publikation 
aus einer Serie. Wasser und die Autoren – hier angeblich Neumann – avisierten Mitgliedern nach 
dem Verschweigen des anwaltlichen Diffamierungsterrors 2014 mit falschen Anschuldigungen und 
deren vorgebliche Mandatsniederlegung am 05.06.2015 und die vorgebliche Insolvenzerklärung, 
die „sinnvolle“ Mitgliederzahl“ sei jetzt erreicht, um im Spätherbst 2015 erstmals eine iepa-
Generalversammlung mit Wahlen abzuhalten. Interessenten könnten sich bis zum 30.09.2015 bei 
den Vorständen telefonisch melden. Diese Publikation ist niemals erschienen, entsprechend gab es 
seit 2012 nie eine Generalversammlung und nie ein persönliche Mandat. Nachrichtendienstlich und 
juristisch zu blöde wurde gegenüber dem BPatG im nachgefertigten „Bulletin“ 2015 (Blatt 308) 
getextet:  

„Bei ihrer denkwürdigen Zusammenkunft auf der Habsburg anno domini 2012 mussten die vier 

Gründungsväter per Akklamation einen interims-Vorstand einsetzen, der erst nach einer sinnvollen 

Mitgliederentwicklung gewählt werden konnte.“  

Das gab weder die veraltete und rechtswidrige kopierte UIPRE-Satzung im Schweizer oder 
deutschen Vereins- und Gesellschaftsrecht her. Da die Namen der vier in der Schweiz wohnenden 
Personen bekannt sind, die sich auf der Habsburg nach dem Gelddiebstahl vom UIPRE-Konto der 
Credit Suisse durch Bernhard Krieg und die Überweisung an Guido Wasser am 08.02.2012 an die 
UBS Visp getroffen haben, haben sich Krieg und Wasser selbst zu Vorständen ernannt und 
anschließend die nichtanwesenden Bangert, Dernedde und Neumann nachbenannt. Dabei ist 
unerheblich wann es dazu Absprachen gab, weil iepa mit seinem gefälschten UIPRE-Bulletin-
Auftritt stets die Namen der gleichen Vertretungspersonen angab und sämtliche Regularien 
unterschlug, dabei aber behauptete, ohne jedes Mandat der Nachfolgeverein von UIPRE zu sein.  
Will heißen: Die sich selbst zu  Mandatsträgern ernannte kriminelle Vereinigung und Fälscher-
Truppe hat in ihren deftigen Publikationen und den Netzeingriffen durch Attestor die 
internationalen Verkehrskreise, die Öffentlichkeit, die Presse und die Rechtsinstitutionen 
durchgehend diffamierend und verleumdend getäuscht, betrogen und beschissen – mit ahnungslosen 
oder ahnenden Beihelfern wie die Deutsche Messe AG, diverse Banken, befasste Gerichte, LKAs, 
Behörden, VBS-Gliederungen, DPMA und BPatG, den Deutschen Presserat, Medien und 
sogenannte „Pressekollegen“ und Unternehmen von Verkehrskreisen.  

Man muss nach den neuen Fälschungsvorlagen nicht mehr investigativer Journalist sein, die 
konzertierten Verdeckungsinszenierungen und einzelne Trägerabsichten auch früherer „Zulieferer“ 
lesen und erkennen zu können. Man besuche einfach die bekannten iepa- und Vertreteradressen 
oder lese die Beweise und Recherchen in www.uipre-internationalpress.org. Der Lesezugang, den 
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iepa und die Anwalts- und Akeur-Kanzlei Werner RI 2014 mit Hilfe von 1&1 aufgrund der 
weiteren UIPRE-Logo-Anwendung zerstören wollten, beschrieb 2014 erstmals, wie Kriminelle, 
Psychopathen und Anhänger obskurer Psychogruppen und rechtspopulistischer 
Nachrichtendienstler arbeiten. Keine der benannten Namen, Daten und Fälschungen wurde 
korrigiert, die von iepa geklauten Presseausweise, die noch mit dem geklauten UIPRE-Logo 
versehen werden sollten, wurden zwar noch wider besseren Wissens von der Deutschen Messe AG 
bis 2016 trotz der deliktischen „Insolvenz“ durch D. Neumann und Anhänger zugelassen,  aber 
schon 2015 meldeten sich reumütige Rückkehrer bei UIPRE. Das DPMA, dem das UIPRE-Logo als 
iepa-Marke am 07.11.2013 verkauft wurde, hat erst durch gerichtliche Anweisung des BPatG an das 
DPMA Anfang August 2019 den Logo-Verzicht durch G. Wasser durchgesetzt.   

Bevor Wassers Bulletin 2019 – angeblich aus 2015 – bekannt wurde, waren bereits iepa-Bulletins 
vom 05.03.2016 und vom 15.04.2016 abrufbar. Erst in diesen Ausgaben suchte iepa 
öffentlichkeitstäuschend Nachfolger und Haftende für einen nie gewählten Vorstand eines seit 2015 
illiquiden kriminellen Scheinvereins. Dass außer der kriminellen Vereinigung auch die „hehren“ 
Motive des Gönners untersucht werden, ist naheliegend, wenn man die geschäftlich-familiären 
Beziehungen der Hauptakteure kennt. Während die 2019 nachgereichte scheinbar frühere Bulletin-
Ausgabe 1/2015 Daten und Bewertungen behandelte, die erst sehr viel später bekannt und relevant 
wurden, ist allen iepa-Bulletin-Erscheinungen und den seit Ende 2014 unveränderten News bis hin 
zu den Tim Cole-Nachrichten gemein, dass sie nach UIPRE-Sicht substanzlos sind und für die 
benannten Autoren eine Plattform geistiger Brandstiftung abbilden, soweit zur Meinungshetze 
gegriffen wurde, die nur die Verdeckungsnöte der Verursacher und Beihelfer erhellen.  
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Zum 05.06.2015 teilten die Kölner RAe Werner RI der Kammervorsitzenden 2a Frau Dr. Susanne 
Fudickar vom LG Düsseldorf die Mandatsniederlegung nach dem Urteil des Markenrechtsprozesses 
2a O 265/14 mit. Am 06.07.2015 wurde der RA Adrian Hoppe von Werner RI für iepa weiter beim 
DPMA tätig, am 12.10.2015 wurde RA Julius Oberste-Dommes von Werner RI beim DPMA tätig, 
bis einschließlich Juli 2019 gaben die RAe Werner RI in der DPMA-Listung die Vertretung von 
iepa an. Am 07.10.2016 schrieb der angebliche iepa-Präsident Neumann an das BPatG, dass 
zwischen iepa und Werner RI keine Vertretung besteht. Das BPatG korrespondierte wiederum 2019 
mit Werner RI zu Verfahrensvorgängen. Wasser legte dem BPatG am 18.07.2019 seine angebliche 
Publikation vom 01.08.2015 vor und erklärte auch darin die iepa-Insolvenz. Der Erklärung 
vorausgegangen ist das Scheitern der Werner RI vor dem LG Düsseldorf am 15.04.2015 mit den 
Werner-Anwälten Roman Pusep und Alexandra Sofia Wrobel, die Mandatskündigung von Werner 
RI Anfang Juni 2015und die „unentgeltliche“ Mandatsverfolgung von Werner RI nach ihrer 
Kündigung im Juli und Oktober 2015 sowie der Vertretungseintragung bis einschließlich 2019. 
Diesem steht wiederum die nachstehende Insolvenzerklärung des angeblichen iepa-Präsidenten 
Dieter Neumann vom 07.10.2016 entgegen, der die LG-Klage gegen den UIPRE-Vertreter 
gemeinsam mit Bangert erst zum 25.03.2015 erklärte, nachdem der erste Kläger Krieg wieder 
ausgeschieden werden musste. Krieg war 2015 durch Eingriffsnachweise von Credit Suisse und 
Recherchen der BAFIN gezwungen, nominell auszusteigen. Bangert erklärte nach Erhalt der bis 
heute von ihm nicht ausgeglichenen Prozesskosten, den iepa-Prozess hätte Neumann ohne seine 
Zustimmung betrieben. Auszug: 

 

 

Dass die ersichtlichen Lügenkonstruktionen auf wahrnehmungsgestörte oder gänzlich unbedarfte 
Leser, Richter, Staatsanwälte, DPMA- und RAK-Vertreter stoßen, wäre eine mutige Annahme vom 
Vorhandensein von nachrichtendienstlichen Trotteln. Es sei denn, auch solche würden in jedem Fall 
gedeckt werden müssen. 
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Seit Jahren fanden ehemalige UIPRE-Sykophanten geistige Erbauung in Hansedi Suters Restaurant 
Habsburg. So war nicht verwunderlich, dass der gleichzeitige Gemeindeamman Suter, den Wasser 
2019 als seit 2017 nicht mehr existierender Gemeindepräsident aufwertete, auf Anforderung im 
Zuständigkeitsgebiet seines 300-Seelen-Ortes 253.1 Bildung, Kirche, Kultur, Vereine am 
27.04.2015 – drei Tages nach dem Urteil des verlorenen iepa-Prozesses in Düsseldorf  -  die 
Entscheidung mitteilte, „Der Gemeinderat nimmt zustimmend Kenntnis von der Vereinsgründung 

der International  Electronic Press Association IEPA am 01. März 2012.“ Von einem Treffen im 
Juni 2012 mit Suters Gästen war nicht die Rede. Suters rechte Hand, Frau Häfeli, konnte UIPRE 
2012 auf mehrfache Nachfrage ebenfalls keine Vereinsgründung bei sich oder in Aargau bestätigen.  
 

 
Der neue Gemeindeammann Werner Ruegsegger, der 2017 Suter wegen rapiden Stimmenentzugs 
ablöste, schrieb dazu am 18.11.2019 an UIPRE, Habsburg besitze keine Unterlagen (die eine 
Vereinsgründung beweisen).  „Zu den Vorwürfen gegenüber Herrn Suter nehmen wir keine 

Stellung. Wir erachten die Korrespondenz als abgeschlossen und werden keine weiteren Schreiben 

diesbezüglich mehr beantworten.“ Ruegsegger wiederholte das Suter-Protokoll: „Der Gemeinderat 

hat am 27. April 2015 lediglich Kenntnis genommen von der Gründung des Vereins iepa. Diesem 

Umstand kommt jedoch keinerlei rechtliche Bedeutung zu. Eine rechtlich relevante Registrierung 

hat nicht stattgefunden …“. Entsprechend war es daher trotzdem notwendig, dass ein Schweizer 
Verein im Falle der Insolvenz die gerichtliche Anerkennung nach einer kassengeprüften 
Vermögensbilanz beibringen muss. Wasser, der sich mit Zanotelli Postfach und Briefkasten teilt, 
vermochte bis heute nicht gerichtlich aufzudecken, wer das von ihm und Krieg vereinnahmte 
UIPRE-Vermögen bis heute unterschlägt, nachdem sein Gönner eine erkennbar kriminelle 
Vereinigung  aushält. 
Im Gegensatz zu der neuerlichen Habsburg-Feststellung hat die Präsidentin des Deutschen Patent- 
und Markenamtes DPMA München, Frau Rudloff-Schäffer am 13.04.2014  in der von Bernhard 
Krieg unter der von ihm geklauten Netzadresse www.uipre.org sechs Jahre publizierten Marken-
Urkunde unterschriftlich attestiert – und damit Urkundenfälschung begangen – „Markeninhaberin: 

IEPA – International Electronic Press Association (juristische Person in Form eines 

eingetragenen Vereins nach schweizer Recht), Basel, CH.“  
Es ist ausschließlich dem langjährig bekannten Kontrollversagen des DPMA und der Ignorierung 
des Urteils des LG Düsseldorf zu 2 a O 265/14 wegen bösgläubiger Markenanmeldung 
zuzuschreiben, dass UIPRE seinem Auftrag nicht nachkommen konnte und die grundgesetzlich 
garantierte Pressefreiheit ausgesetzt wurde. Klageerzwingungsverfahren nach dem Versagen einer 
Reihe großer Staatsanwaltschaften in Basel, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Stuttgart ff scheiterten an 
Abweisungen bis zu OLGs und den Abweisungs-Stellungsnamen des Generalbundesanwaltes beim 
BGH.  Das Schweizer Bundesgericht handelte vergleichsweise. Selbst namhafte mitinformierte 
Presse-Nachrichtendienste und Publikationen sowie der Deutsche Presserat und Polizeien 
beschädigten durch peinliche Nichtbefassung die hier ehrenamtlich vertretene Presse-,  Meinungs- 
und Organisationsfreiheit.  
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